
 
Stiftung Münch  

 

Interne Information  

Geltungsbereich:  

 

Alle Mitarbeiter  

 

MITARBEITER WILLKOMMENSPRÄMIE  
 

WAS ERWARTET SIE?  
 
Bei unbefristeter Einstellung zahlen wir jede r 

• Pflegefachkraft  (nach § 20 Abs. 1 SächsWTVO)  oder  

• Fachkraft in der Eingliederungshilfe ( nach § 25 Abs. 1 SächsWTVO)  

eine  Prämie  in Höhe  von  5.000  €  aus.  

 
Sie erhalten den ersten Teil Ihrer Prämie ( 2.500 €), wenn  Sie Ihren  Dienst 
angetreten ha ben . Den zweiten Teil der Prämie (2. 500 €) erhalten Sie, wenn Sie  die 
Probezeit von 6 Monaten erfolgreich  bestanden  haben  und  weiterbeschäftigt  
werden. Bei Unterbrechung in der Probezeit (z. B. Beschäftigungsverbot, dauerkrank) 
verlängert sich der Abrechnungszeitraum für die Prämie um die entsprechende 
Ausfallzeit.  
 
Die angegebene Prämienhöhe entspricht einer Einstellung in Vollzeit   
(40 Wochenstunden) . Sofern Sie nicht Vollzeit beschäftigt w erden, wird die Höhe 
der Prämie prozentual entsprechend der Höhe der Arbeitszeit zum Zeitpunkt der 
Prämienzahlung angepasst.  Die (steuerpflichtige) Auszahlung erfolgt jeweils mit der 
nächsten Gehaltsabrechnung.  
 
WEITERE INFORMATIONEN  
 
Der Bewerber darf nicht innerhalb der letzten 2 Jahre in einer Einrichtung der 
Stiftung Münch beschäftigt gewesen sein.   
 
Die Aktion kann jederzeit durch die Stiftung Münch widerrufen werden .  
 
 
ANGABEN ZUM NEUEN MITARBEITER  DER STIFTUNG  MÜNCH 
 
Name, Vorname:           
 
 
Anschrift:           
 
 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Voraussetzungen der 
Willkommensprämie erfülle . 
 
Datum,  Unterschrift:         


